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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 18 Jahrgang 14              16. November 2023 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 

 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
 

Bekanntmachung zu einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
 

Aktenzeichen: 61.g27-7.-2019-3           Düren, 25.10.2023 
 

Bekanntmachung zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 
Versickerungsmaßnahme im Bereich Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024-2030 durch die 

RWE Power AG, Stüttgenweg 2, 50935 Köln 
 

nach § 74 Abs. 4 Satz 2 VwVfG NRW und § 3 PlanSiG  

Auf Grundlage der §§ 8 und 9 WHG i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wurde durch den Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg 
vom 25.10.2023 (Az. 61.g27-7-2019-3) der Wasserrechtsantrag der RWE Power AG, Stüttgenweg 
2, 50935 Köln vom 28.Juli 2022 für die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich 
Niers/Trietbach für den Zeitraum 2024 bis 2030 zugelassen. Die wasserrechtliche Erlaubnis 
enthält Nebenbestimmungen, die über die in den ausgelegten Antragsunterlagen dargestellten 
Schutzvorkehrungen hinausgehen. Zudem wurde in der wasserrechtlichen Erlaubnis über die im 
Verfahren erhobenen Einwendungen entschieden.  

Das Vorhaben umfasst die Fortsetzung der Versickerungsmaßnahmen im Bereich 
Niers/Trietbach mit einer maximal zulässigen Versickerungsmenge von bis zu 35 Mio. m³/a, die 
dem Ausgleich des Sümpfungseinflusses des Tagebaus Garzweiler II dienen. Zudem wird die 
kurzeitige mechanische/hydraulische Regenerierung der Versickerungsanlagen erlaubt. 
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In dem Verfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden. Die Auswirkungen 
der Maßnahmen auf die Umwelt wurden bei den fachgesetzlichen Entscheidungen berücksichtigt.  

Die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des Antrags stehen in der Zeit vom 
20.11.2023 bis zum 04.12.2023 (einschließlich) auf der Internetseite des Bezirksregierung 
Arnsberg unter  

https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen 

sowie auf der Website des zentralen Portals Umweltverträglichkeitsprüfungen Nordrhein-
Westfalen (§ 20 UVPG) 

www.uvp-verbund.de/nw  

zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 

Zudem erfolgt die ortsübliche Bekanntmachung in den Kommunen 

• Erkelenz, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Mönchengladbach, Viersen, 
Willich 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit die wasserrechtliche Erlaubnis sowie eine Ausfertigung des 
Wasserrechtsantrags im Zeitraum vom 20.11.2023 bis zum 04.12.2023 an dem nachstehend 
genannten Ort einzusehen: 

• bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Josef-
Schregel-Straße 21, 52349 Düren 

 
Die Veröffentlichung im Internet ersetzt gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG die Auslegung der Unterlagen. 

Maßgeblich sind die im Internet veröffentlichen Unterlagen. 

Die Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen bei der Bezirksregierung Arnsberg ist nach 
vorheriger Terminvereinbarung während der Dienstzeiten möglich. Zur Terminvereinbarung 
wenden Sie sich bitte an die 

• Bezirksregierung Arnsberg unter den Telefonnummern 02931-82 6419 oder 02931-82 
6431 

montags bis donnerstags 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr & 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

freitags 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wird dem Träger des Vorhabens, denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen, über deren Stellungnahmen 
entschieden worden ist zugestellt. 
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Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist gegenüber den übrigen 
Betroffenen als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). 

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann die wasserrechtliche Erlaubnis von den Betroffenen 
und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der  

Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Dezernat 61, 

Josef-Schregel-Straße 21 
52349 Düren 

 
 

angefordert werden. 

Der verfügende Teil der wasserrechtlichen Erlaubnis lautet: 

Im Einvernehmen mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf ergeht 
folgender Bescheid: 
 
Der RWE Power AG in Köln und ihren Rechtsnachfolgern wird für den Tagebau Garzweiler II auf 
Antrag vom 28.07.2022 – 61.g27-7-2019-3 – in Verbindung mit der wasserrechtlichen Erlaubnis 
für die Sümpfung des Tagebaus Garzweiler II vom 30.10.1998 – 61.g27-7-1-2 – mit dem II. 
Nachtrag vom 14.07.2004 sowie dem Ergänzungspapier vom 31.03.2023 und unbeschadet der 
Rechte Dritter die widerrufliche 

 
wasserrechtliche Erlaubnis 

 
erteilt, zum Ausgleich für die Sümpfungseinflüsse des Tagebaus Garzweiler II aufbereitetes 
Sümpfungswasser unmittelbar in den Grundwasserkörper innerhalb der in Anlage 1 zu diesem 
Bescheid festgelegten Bereiche mittels Versickerungsschlitzen, Versickerungsbrunnen und 
Infiltrationslanzen zu infiltrieren. 
 
Die maximal zulässige Versickerungsmenge beträgt 35 Mio. m³/a. 
 
Im Übrigen wird der Antrag hinsichtlich der darüberhinausgehend beantragten 
Versickerungsmenge abgelehnt. 
 
Die Infiltrationsmaßnahmen sind so zu betreiben, dass eine ausreichende Stützung der 
großräumig miteinander vernetzten Feuchtgebiete bzw. grundwasserabhängigen Feuchtgebiete 
im Bereich Niers/Trietbach erfolgt. 
 
Darüber hinaus wird unbeschadet der Rechte Dritter die widerrufliche wasserrechtliche Erlaubnis 
erteilt, das bei der mechanischen/hydraulischen Regenerierung der Versickerungsanlagen 
anfallende Wasser bis zu einer Höchstmenge von 0,04 m³/s kurzzeitig zu fördern und bis zu 190 
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m³/2h dieser Wässer über vorhandene oder eigens zu diesem Zweck zu erstellende 
Sickerelemente in den oberen Grundwasserleiter zu versickern.  
 
Wesentliche Rechtsgrundlagen  

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – vom 31.07.2009 (BGBI I S.2585), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr.5) geändert worden ist, 
§§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 27 ff und 47 ff 

• Landeswassergesetz (LWG) vom 16.07.2016 (GV.NW.1995 S. 926), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470) 

• Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 Anlage Verzeichnis 
Anhang II, lfd. Nr.2 Wasserrecht jeweils in der zurzeit geltenden Fassung 

• Verwaltungsverfahrengesetz NRW § 17, 73, 74 
• Planungssicherstellungsgesetz § 2, 3, 4, 5 
• §§ 18, 19, 20, 21 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. 

März 2021 (BGBI. I. S.540) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6)  

• §§13-17, § 19, §§ 23-30, §§ 33-34, §§ 44,45 des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. 
I. S.2240) 

• §§ 30-33, §§ 36-42, § 53 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
(GebG. NRW) in der Fassung vom 23.08.1999 (GV.NRW. 1999 S. 524) 

Die genannten Gesetze und Verordnungen sind in der jeweils aktuellen Fassung angewendet 
worden. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster 
(Postanschrift: Postfach 63 09, 48033 Münster) erhoben werden. Sie ist schriftlich beim 
Oberverwaltungsgericht einzureichen. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in 
der jeweils gültigen Fassung. 
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Hinweis: 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden.  

Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur 
Verfügung steht.  

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht 
möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung 
mittels Schriftform zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung 
oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument 
nachzureichen.  

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Für die Verwendung der elektronischen Form sind die besonderen technischen Voraussetzungen 
unter http://www.egvp.de aufgeführt. 

Im Auftrag: 

gez.  

Maximilian Jeglorz 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justiz.de/
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6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/29 „Gewerbegebiet Korschenbroich – Blatt B“ 
hier:   Veröffentlichung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege der Stadt Korschenbroich hat 
in seiner Sitzung am 09.11.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege beschließt, den Entwurf der 
6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 10/29 „Gewerbegebiet Korschenbroich – Blatt B“ gem. § 3 
Abs. 2 BauGB mit Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Während der 
Auslegungsfrist können Anregungen vorgebracht werden. Parallel zur Offenlage wird die 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.“  
 

 
 

Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im vorstehenden 
Kartenausschnitt durch einen unterbrochenen Strich gekennzeichnet. Allgemeines Planungsziel 
ist die Anpassung der Einzelhandelsfestsetzungen. 
 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch statt in der Zeit 

vom 17.11.2023 bis einschließlich 18.12.2023. 

Die Unterlagen sind im Internet unter 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html  

einzusehen. 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen.html
https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen.html
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Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen zu den 
Öffnungszeiten und nach Terminvereinbarung im Rathaus Don-Bosco-Straße 6, im Amt für 
Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Korschenbroich.  
 
Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Stellungnahmen 
können bis zum Ende der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 
Stellungnahmen sind z. B. elektronisch  
• direkt über das Online-Beteiligungsformular 
 oder 
• per E-Mail an stadtplanung@korschenbroich.de 
zu übermitteln, können aber z. B. auch 
• per Post an Stadt Korschenbroich, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 

gesendet  
oder 

• persönlich am Empfang des Rathauses, Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
abgeben werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass verspätete Stellungnahmen nach § 4a Abs. 5 Baugesetzbuch 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

Soweit in diesem Plan Bezug genommen wird auf technische Regelwerke – DIN-Normen, VDI-
Richtlinien sowie Richtlinien aller Art – können diese bei der Stadt Korschenbroich eingesehen 
werden. 

Es liegen Informationen zu umweltrelevanten Aspekten in folgenden Planungsunterlagen vor, 
wie in nachfolgender Übersicht dargestellt wird:  

• Begründung einschließlich Umweltbericht (Teil B) 
• im Rahmen der Bauleitplanverfahren eingegangene Stellungnahmen. 

Im Detail sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 

- Informationen über Verkehrslärm 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen, Baugrund, 

Erdbebengefährdung 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, Pflanzen, Tiere: 
- Informationen über betroffene planungsrelevante Arten 
- Informationen über die ökologische Bewertung des Eingriffs 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden: 
- Informationen über Bodenbelastungen und –verunreinigungen (Altlasten), 

Baugrundverhältnisse 
- Informationen über das Vorkommen von Kampfmitteln 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 
- Informationen über Grundwasser und Wasserschutzzonen 
- Informationen über die Entwässerung und Starkregen im Plangebiet 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft: 
- Information zur klimageografischen Einordnung 

mailto:stadtplanung@korschenbroich.de
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Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
- Informationen zu Boden- und Baudenkmälern 

 
Korschenbroich, den 10.11.2023 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
M. Venten
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 23. November 2023 erscheinen 



Amtsblatt der Stadt Korschenbroich vom 16.11.2023 

178 

 
 

Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 
0 21 61 / 6 47 47 

Tag und Nacht besetzt! 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst kann unter 
folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 
Infoservice der Apothekenkammer Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 
Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 
nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 
in dringenden Fällen:  Telefon 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall unter 
folgenden Rufnummern zu erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 02451/6 24 30 40 oder per 
Mail an hausanschluss@new-netzgmbh.de zu 
erreichen. Für auftretende Stromstörungen gibt es 
ab sofort den 24-Stunden-Service unter der 
Notrufnummer 0800/6 88 10 02 
 
Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 
Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 
Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 
Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Störfällen am 
Kanalnetz und an den Hauspumpstationen des 
Städtischen Entsorgungsbetriebes 
Korschenbroich 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Entsorgungsbetrieb Korschenbroich ist im 
Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-0  
Außerdem ist der Städtische Entsorgungsbetrieb 
Korschenbroich unter folgender 
Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60

 

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters   Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon: 0 21 61 / 613-0  Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:        0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
Aufgabenbereich       Rathaus/Gebäude    
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach     Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)    Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Referat des Bürgermeisters      Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Ratsangelegenheiten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Stadtmarketing 
Wirtschaftsförderung 
Zentrale Submissionsstelle 
Recht, Datenschutz 
 

Organisation und Personal      Sebastianusstraße 1 
Organisation, Informationstechnologie 
Zentrale Dienstleistungen 
Fuhrparkmanagement 
Personal 
Antikorruption 
 

Gleichstellungsbeauftragte      Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen und Steuern      Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Beteiligungsverwaltung, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung      übertragen an den Rhein-Kreis-Neuss 
 

Einwohner und Ordnung       Sebastianusstraße 1 
Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr 
Feuerschutz, Gaststätten und Gewerbewesen 
 

Bildung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen (inkl. OGTS), Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv       Don-Bosco-Straße 6 
 

Soziales und Demografie      Regentenstraße 1 
Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) 
Versicherungsangelegenheiten 
Seniorenangelegenheiten, Demografie 
 

Standesamt       Regentenstraße 1 
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Gebäudewirtschaft und Klimaschutz     Don-Bosco-Straße 6 
Energiemanagement, Reinigung, Baumaßnahmen, Instandhaltung 
 

Stadtplanung und Bauordnung     Don-Bosco-Straße 6 
Stadtentwicklung und –planung, 
Bauordnung, Umweltschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Tiefbau und Straßenverkehr      Don-Bosco-Straße 6 
Straßenverkehrsangelegenheiten, Tiefbau und Aufbruchmanagement 
 

Grünpflege und Baubetrieb      Wankelstraße 21 (Glehn) 
Grünflächen und Friedhöfe 
 

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich    Wankelstraße 21 (Glehn) 
Entwässerung und Abfallentsorgung 
 
Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss      Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss    Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss    0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich     An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung    An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale      112 oder 
 

        0 21 61 / 6 47 47 
Polizei        An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,     0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst    0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen      110 
 

Sprechstunden 
 

● des Bürgermeisters Marc Venten 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 nach telefonischer Vereinbarung 
• der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  12.30 – 14.00 Uhr 
  Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher  
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  14.30 – 16.00 Uhr 
● des Behindertenbeauftragten Hartmut Weber        behindertenbeauftragter@korschenbroich.de 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1             0 21 61 / 613 - 248 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat      
 10.30 – 12.00 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße    
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 12.30 - 14.00 Uhr 

Sprechzeit in Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher    
Jeden ersten Mittwoch im Monat     
14.30 - 16.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 – 45 

Termine nach Vereinbarung 
 
 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 
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